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Itzgrund, 29.12.2009
Abwasserverband Itzgrund

Werner Thomas, Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt für die Dauer 
ihrer Gültigkeit bei der Verwaltung des Zweckverbandes, 
Gemeindeverwaltung Itzgrund, Rathausstraße 4, 96274 
Itzgrund,  innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten zur 
Einsicht bereit. 
Gleichzeitig wird der Haushaltsplan in der Zeit vom 
18.01.2010 bis einschließlich 25.01.2010 in der Gemein-
deverwaltung öffentlich ausgelegt (Art. 25, 27 Abs. 1,  
Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 Bekanntma-
chungsverordnung).

III.

Das Landratsamt Coburg hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de, mit Schreiben vom 21.12.2009    Az. 960-22Nr.139 
ZV=361,  die Haushaltssatzung für unbedenklich erklärt. 

Itzgrund, 07. Januar 2010
Abwasserverband Itzgrund

Werner Thomas, Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung

des  Abwasserverbandes Itzgrund
für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Abwasserverband fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben  
mit 273.182,-- € und im Vermögenshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 27.354,-- € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.	
	

§  3

Verpflichtungsermäßigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§  4

Betriebskostenumlage 

1.  Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht 	
	 gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 	
	 Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-	
	 haltsjahr 2009 auf 213.454,-- € festgesetzt und nach 	
	 der Durchflussmenge des Abwassers im Jahr 2008 	
	 auf die Mitglieder des Abwasserverbandes umgelegt 	
	 (Betriebskostenumlage).

2.  Anteil der Gemeinde Itzgrund 	 72.020,59 €
	 Anteil der Gemeinde Großheirath 	 56.710,88 €
	 Anteil der Gemeinde Untermerzbach 	 81.207,50 €
	 Anteil des Marktes Ebensfeld 	    3.515,03 €

3.  Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

§  5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
40.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in 
Kraft.


